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      Kantinen- und Mensaordnung 
 
 
 

1. Die Schülermensa und die Kantine im Haus I des Lucas-Cranach-Gymnasiums 
Wittenberg stehen ausschließlich Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern und allen weiteren Mitarbeitern unserer Schule zur Verfügung.  

 
2. Die Schülermensa dient darüber hinaus als Aufenthaltsraum für Schülerinnen und 

Schüler, die Freistunden haben. 
 

3. Der ehemalige Speiseraum Haus II dient ebenfalls als Aufenthaltsraum, als Raum für die 
Schülerbasare und Raum für die Spinde von Schülerinnen und Schülern.  
Schülerbasare finden demzufolge ausschließlich im Haus II im ehemaligen 
Speiseraum statt.  

 
4. Die Kantine ist unter Vorbehalt von 9.00 – 13.30 Uhr geöffnet.  

 
5. Von 12.45 – 13.05 Uhr erfolgt in der Kantine ausschließlich die Ausgabe von 

Mittagessen in folgender Reihenfolge: 

 
12.45 Uhr – 13.00 Uhr  - Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 
ab 13.00 Uhr   - Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und höher. 

 
6. Nach der Esseneinnahme aller Schülerinnen und Schüler kann wieder 

Kantinenversorgung erfolgen.  
 

7. Regeln zur Esseneinnahme: 
 

 die Essenmarke ist vor Betreten der Kantine aus der Tasche zu nehmen 

 in die entsprechende Reihe für Essen I oder Essen II einreihen 

 es ist grundsätzlich ein Tablett zu nehmen 

 nach Essenempfang mit dem Tablett direkt in den Speiseraum gehen 

 nach dem Essen Tablett mit Besteck und Essensresten in den Abräumwagen stellen 

 danach bitte Schülermensa verlassen, damit andere Schüler in Ruhe essen können 

 im Winterzeitraum Jacken bitte an die Hakenleiste   v  o r    der Schülermensa 

hängen 

 Drängelei und Schubsereien sind unter allen Umständen zu unterlassen 

 bei der Esseneinnahme sind Jacken abzulegen und die Kopfbedeckung ist 
abzunehmen 

 ältere Schülerinnen und Schüler achten auf die jüngeren Schülerinnen und Schüler 
 

8. Die Essenbestellungen sind rechtzeitig, korrekt und vollständig vorzunehmen, das 
Abholen der Essenmarken muss außerhalb der Esseneinnahmezeit erfolgen.  

 
Diese Kantinen- und Mensaordnung tritt vorläufig in Kraft und gilt vorerst bis zum 31.01.2012.  
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Ludlei 
Schulleiter 


